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Nach beinahe 15 Jahren 
zäher Verhandlungen hat das 
Parlam ent endlich die 10. 
AHV-Revision abgeschlos
sen. Dabei sind zahlreiche 
N euerungen vorgesehen, die 
zu einer erheblichen V erbes
serung der bisherigen A H V  
beitragen. Erw ähnt seien die 
neue zweistufige R entenfor
mel, der Ausbau der Hilflo- 
senentschädigung, die E r
höhung des Bundesbeitrags, 
die Erziehungsgutschriften 
für geschiedene Frauen, das 
Splittingmodell, die Erzie- 
hungs- und B etreuungsgut
schriften.
Diesen sehr erfreulichen 
N euerungen steht die E r
höhung des R entenalters für 
die Frauen auf 64 Jahre ge
genüber.

Nationalrat Alexander 
Tschäppät, Zentralpräsident 
des Schweizerischen Kauf
männischen Verbandes SKV, 
Mitglied der Parlamentari
schen Gruppe für Angestell
tenfragen.
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D er Schweizerische Kauf
männische Verband (SKV) 
und die Vereinigung Schwei
zerischer Angestelltenver
bände (VSA) werten die 
Neuerungen der 10. AHV- 
Revision sehr positiv, brin
gen sie doch in vielen Berei
chen, vor allem für die Frau
en und die Ä lteren, erhebli
che Verbesserungen der bis
herigen AHV-Leistungen. 
Kamen vor der 10. Revision 
der A H V  rund 45% aller Be
zügerinnen und Bezüger in 
den Genuss der M aximal
rente, so werden es nach de
ren A nnahm e rund 55% 
sein. Das ist auch der Grund, 
weshalb SKV und VSA ganz 
klar für die Annahm e dieser 
Revision sind.
Nicht akzeptieren werden 
wir allerdings die in dieses 10. 
Revisionspaket eingebaute 
R entenerhöhung für die 
Frauen auf 64 Jahre. D a es 
das Parlam ent unterliess, 
zwei separate Vorlagen zu 
verabschieden, bedeutet die 
A nnahm e der 10. A H V -Re
vision nicht nur die A nnah
me der Verbesserungen, es 
bedeutet auch, dass damit 
die Erhöhung des R entenal
ters für Frauen auf 64 Jahre 
beschlossen ist.
Da diese Erhöhung des R en
tenalters erst im Jahr 2001 
greift, bleibt genügend Zeit, 
um diesen ungeliebten Teil 
der 10. AHV-Revision 
nachträglich noch zu korri
gieren. Unser Verband hat 
deshalb eine Initiative lan
ciert für eine Flexibilisierung 
der A H V  und damit gegen 
die Erhöhung des R entenal

ters für Frauen. Wir wollen 
also die positiven E rrungen
schaften dieser 10. Revision 
(die unverzüglich wirken) e r
halten und gleichzeitig der 
Erhöhung des R entenalters 
für Frauen (die frühestens im 
Jahr 2001 zu wirken beginnt) 
entgegentreten.
K onkret sieht die Initiative 
vor, dass Frauen weiterhin 
und M änner neu ab dem 62. 
A ltersjahr A H V -berechtigt 
sind, wenn sie keine 
Erw erbstätigkeit ausüben 
oder nur noch ein geringes 
E rw erbseinkom m en erzie
len. Dam it bleibt nicht nur 
das Frauen-R entenalter 62 
erhalten , es wird gleichzeitig 
auch im Sinne der G leichbe
rechtigung den M ännern die 
M öglichkeit geboten, flexi
bel ab dem 62. A ltersjahr in 
Pension zu gehen.
D as von uns gewählte Vor
gehen verhilft dem nach ei
nerseits den Vorteilen der 10. 
A H V  Revision zum D urch
bruch und verhindert ander
seits die dam it verbundene 
Erhöhung des R entenalters 
für Frauen. Gleichzeitig wol
len wir aber auch erreichen, 
dass das R entenalter für 
M ann und Frau im Sinne der 
G leichberechtigung angegli
chen wird.
Bitte unterstützen Sie unse
re Initiative. Dam it können 
Sie der 10. AHV-Revision 
zustimmen, ohne gleichzeitig 
auch die E rhöhung des R en
tenalters zu akzeptieren.
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_  | |  Zürich, Dez. 1994Angestellten- 
Bewegung 
als neuer 
Hoffnungsträger
Die soziale Sicherheit und insbesondere die A l
tersvorsorge stehen seit dem Ersten Weltkrieg im 
Mittelpunkt der Politik der Angestelltenverbände 
und ihres Dachverbandes VSA. Aus unseren 
Reihen stammen bedeutende Initianten und 
Förderer des eidgenössischen Drei-Säulen-Kon- 
zeptes.

3-Säulen-Konzept: 
insgesamt gut
Das System ist insgesamt gut. 
M ängel und Schwächen sind 
ausm erzbar. Das zeigt der 
Ausgang der von den A nge
stellten mit Erfolg ergriffe
nen Verfassungsinitiative für 
die volle Freizügigkeit bei 
den Pensionskassen. Einen 
Idealzustand wird es nie ge
ben. Auch weil dies m ateriel
le G renzen verhindern. Die 
erreichte W ohlfahrt ist im 
besten Sinn des W ortes eine 
«eidgenössische», eine viel
fach vom Volk bestätigte, 
pragmatische Sozialordnung 
mit M erkm alen verschiede

ner, auch gegenläufiger, po
litischer W ertvorstellungen. 
Sie ist auch ein staatspoliti
sches Gut, dem wir Respekt 
und Sorgfalt schulden.
Die VSA hat w ährend rund 
15 Jahren das Ringen um die 
10. AHV-Revision aktiv m it
gestaltet. Sie bekäm pfte die 
Vorgabe, das? die 10. Revisi
on kostenneutral sein müsse. 
Ein Postulat, das erfüllt wur
de. Sie war «beim Bundes
rat», als dieser die Auffas
sung vertrat, diese Revision 
müsse M ann und Frau 
gemäss Verfassungsauftrag 
«weitgehend», aber nicht 
vollständig, gleichstellen. 
Eben mit A usnahm en des 
geltenden R ücktrittsalters 
62/65, da «diese Ausnahme 
vom G rundsatz der Gleich
berechtigung aufgrund der 
heute noch geltenden Ver
hältnisse in Gesellschaft und 
Wirtschaft gerechtfertigt» 
sei. Eine 11. AHV-Revision 
sollte die langfristigen Finan
zierungsfragen regeln und 
dabei die zentrale Kostenfra
ge des «gleichen R entenal
ters» beantw orten bzw. die 
Kosten der Senkung des 
R entenalters der M änner re
geln.
Beide Kam m ern der eid
genössischen Räte folgten

uns in dieser -  mit dem B un
desrat und ursprünglich auch 
vom Ständerat vertretenen -  
Auffassung nicht und b e 
schlossen mit der 10. AHV- 
Revision, das R entenalter 
der Frauen nach einer Ü ber
gangsfrist von acht Jahren in 
zwei Schritten in den Jahren 
2001 und 2005 auf 64 Jahre 
anzuheben. D abei stehen der 
Erhöhung des Frauenalters 
um zwei Jahre je  zwei Jah r
gänge von Frauen und M än
nern gegenüber, die mit der
10. AHV-Revision neu die 
Möglichkeit erhalten, sich 
vorzeitig mit einer AHV- 
Rente aus dem  Berufsleben 
zurückzuziehen.

10. AHV-Revision: 
unsere Enttäuschungen
Die Erhöhung des R en tenal
ters der Frau und die un
genügende, zaghafte Flexibi
lisierung ohne soziale A bfe
derung (versicherungsm a
thematische Kürzung) sind 
unsere Enttäuschungen. Sie 
schmerzen um so mehr, als 
die Frage des R ücktrittsal
ters uns als völlig unnötiges 
Resultat eines politischen 
Muskel- und R änkenspiels 
mit Straf- und O pfercharak
ter auferlegt wurde. Man 
könnte auch von B ösartig
keit und politischem M acht
missbrauch sprechen: U nser 
Begehren, eine Volksabstim 
mung zur Frage des Frauen- 
rentenalters nach dem  M u
ster der M ehrw ertsteuer zu 
ermöglichen, wurde mit der 
Begründung abgelehnt, es 
handle sich bei der Gesetzes-

VSAM-Geschäftsführer Willy 
Rindlisbacher, Präsident der 
Vereinigung schweizerischer 
Angestelltenverbände VSA
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revision nicht um eine «Aus
wahlsendung» an das Volk. 
Nun müssen wir mit unserer 
Verfassungsinitiative dafür 
sorgen, dass das Volk 
den Ränkenschmieden das 
Handwerk legt. Denn ob der 
erwähnten Provokation, so 
meint die VSA, dürfen die 
positiven Errungenschaften, 
welche sie ausdrücklich un
terstützt hat, nicht verdrängt 
und durch ein trotziges R e
ferendum, gekoppelt mit un
lauteren Versprechungen, 
verspielt werden.
Es handelt sich bei diesen E r
rungenschaften um den Sy
stemwechsel zugunsten der 
Frau mit einem eigenen R en
tenanspruch (Splitting). Und 
um die Verbesserung dieses 
Anspruchs, die einen Teil der 
unbezahlten A rbeit durch 
Erziehungs- und B etreu
ungsgutschriften berücksich
tigt, rentenbildend aner
kennt und durch eine ange
passte Rentenform el sozial 
ausgestaltet.

Die Revision 
durch das Referendum 
bodigen?.. .
Es handelt sich um N etto
mehrleistungen an Renten 
wie sie Nationalratspräsi- 
dentin G ret Haller (SP) in 
Zahlen und Worte fasste: 
«Bis 2008 sind es 12 Mrd. 
Mehrleistungen und 3,7 Mrd. 
Minderleistungen. A ber bis 
dann wird das R entenalter 
für beide Geschlechter -  was 
die SKV/VSA-Initiative an
strebt -  neu geregelt sein. 
Vergegenwärtigt man sich 
diese Zahlen, so kann man 
doch nicht acht Mrd. Fran
ken M ehrleistungen in den 
nächsten zehn Jahren ableh
nen, nur weil vielleicht in 
15 Jahren ein Sozialabbau 
stattfinden könnte.» Eine 
solche A blehnung gefährdet 
unsere Sozialordnung in ei
nem wesentlichen B estand
teil bezüglich ihrer Entwick
lungsfähigkeit und dem 
Stand des gesellschaftspoliti
schen und sozialen Fort
schritts. Die 10. AHV-Revi- 
sion soll durch ein R eferen
dum des Christlich N ationa
len Gewerkschaftsbundes 
(CNG) und des Schweizeri
schen Gewerkschaftsbundes

(SGB) wegen der Regelung 
des Rücktrittsalters gebodigt 
werden. W ieder einmal erle
ben wir es, dass aus der tak
tischen D rohgebärde ' eines 
CNG -Präsidenten und un
nötigen Profilängsten des 
SGB nicht nur eine unheilige 
und unfruchtbare, sondern 
eine unheilvolle und zerstö
rerische Allianz der beiden 
G ewerkschaftsbünde en t
standen ist.
Besonnene und sozialpoli
tisch unverdächtige Politike
rinnen und Politiker von SPS 
und CVP/CSP sprechen von 
einem «Scherbenhaufen bei 
der A H V »,derbeie inem  E r
folg des Referendum s en t
steht. Ein zweiter, parteipo
litischer Scherbenhaufen, ist 
bereits Tatsache. D er SGB, 
welcher in seinen G rund
satzpapieren festhält, dass 
seine politische Bindung an 
die SPS darin ihren Sinn 
habe, dass ohne ihre U nter
stützung ein sozialer Fort
schritt kaum zu verwirkli
chen sei, hat die Partei en t
zweit.

. . .  Haller und Dreifuss 
warnen
Die SPS unterstützt das 
grobfahrlässige R eferendum  
der Gewerkschaftsbünde 
bisher nicht. G ret Haller e r
klärt, das Referendum  sei 
«verantwortungslos». Beim 
Scheitern der G esetzesrevi
sion «würde ein katastropha
ler Rückschritt» Tatsache. 
Und die ehemalige G ew erk
schaftssekretärin, Bundes
rätin Ruth Dreifuss, erinner
te am G ewerkschaftskon
gress in M ontreux ihre Kol
leginnen und Kollegen an die 
«politische Verantwortung» 
und sagte wörtlich: «Ich be
fürchte, dass am Ende einer 
langen und insgesamt sehr 
guten politischen A rbeit mit 
sehr viel sozialpolitischem 
Fortschritt ein Scherbenhau
fen übrigbleiben könnte. 
Nicht nur als Bundesrätin, 
sondern auch als G ew erk
schafterin und Sozialdemo
kratin will ich ihn verhin
dern.»
Nicht besser geht es dem 
CNG. Seine Probleme mit 
der CVP werden keineswegs 
geringer, nachdem sich die

CVP-Frauen vom Vorgehen 
des CNG entschieden und 
fast einstimmig distanziert 
haben. Wie G ret H aller se
hen auch die CVP-Frauen 
den einzigen richtigen Weg 
in der A blehnung des R efe
rendum s und in der U n ter
stützung einer Initiative. 
G re t Haller hat ihre Wahl be
reits getroffen, wenn sie sagt: 
«Ich hoffe, dass möglichst 
wenige Leute das R eferen
dum  unterschreiben. Gleich
zeitig hoffe ich, dass die In 
itiative des SKV gegen eine 
E rhöhung des Frauenrenten- 
alters möglichst rasch zu
standekom m t und möglichst 
viele ,Ja’ zu dieser Vorlage sa
gen (Weltwoche 44/3.11.94)». 
Wir sind auf dem richtigen 
Weg.

Unterstützt 
unsere Initiative!
Wenn die Gewerkschaften in 
zentralen, sozialpolitischen 
Fragen versagen, sind die 
A ngestellten herausgefor
dert. Wer selbst nach rück
sichtsvoller und gütiger 
Beurteilung kom petenter 
Freunde verantwortungslos 
Scherbenhaufen produziert, 
wie dies SGB und CNG zur
zeit tun, der ist als H off
nungsträger abzuschreiben. 
Auch als Träger einer Wie
deraufbau- oder Flickinitia
tive. Es gibt für verantw or
tungsbewusste A rbeitneh-

m erinnen und A rbeitneh 
m er keine A lternative zum 
Vorgehen des SKV und der 
VSA, der D achorganisation 
der A ngestelltenverbände. 
Hände weg vom R eferen
dum und hin zur Initiative, 
die soziale V erantw ortung 
mit sozialem Fortschritt und 
Freiheit paart. Erstm als auch 
solidarisch getragen von 
SKV und VSA in einem  pa
ritätischen Initiativkom itee 
und breit unterstü tzt aus al
len Schichten, denen sozialer 
Fortschritt und soziales G e
wissen ein Anliegen ist.
Wir wollen ein flexibles R en 
tenalter für alle und die 
Gleichstellung von M ännern 
und Frauen beim A H V -Ren- 
tenalter. Wir wollen m ehr 
E igenverantw ortung und 
m ehr Freiheit bei sicherem  
Rechtsanspruch. D er E n t
scheid, die A H V  zu beziehen 
oder erw erbstätig zu sein, ist 
ein wichtiger, persönlicher 
Entscheid m ündiger W irt
schaftsbürger. Frauen und 
M änner sollen ihr Leben 
freier gestalten können, auch 
wenn wir nicht alle Sach
zwänge beseitigen können.
In dieser Hinsicht und insbe
sondere für die Koordination 
der Flexibilisierung bei den 
Pensionskassen bleibt noch 
viel zu tun. Packen wir vor
erst in allen VSA-Verbän- 
den, zusammen mit dem 
SKV als Lokom otive, die 
parteipolitisch unabhängige 
SKV/VSA-Initiative an!
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Alt-Bundesrat Tschudi: 
Die richtige Richtung!

W ährend 14 Jahren hat Hanspeter Tschudi als 
Bundesrat wesentlich dazu beigetragen, dass die 
sozialen Bezüge im Rentenalter ein relativ sorgen
loses Leben ermöglichen. Alt-Bundesrat Tschudi 
ist wohl die Persönlichkeit, die zur Entwicklung 
der A H V  am meisten zu sagen hat. Auch mit 
81 Jahren verfügt der Basler noch über eine gei
stige Frische, die es ihm ermöglicht, zu neuen Vor
schlägen der A H V  kritisch Stellung zu beziehen. 
SKV-Generalsekretär Peider Signorell sprach mit 
dem  «Vater der AHV».

Peider Signorell: Sie g e l
ten in der B evö lkerung  
immer noch a ls  Vater 
der AHV. Sind Sie mit 
der Entw icklung des So 
zia lw e rke s zufrieden?

A lt-Bundesrat H a n sp e 
ter Tschudi: Die Schweize
rische Drei-Säulen-Konzep- 
tion der A ltersvorsorge wird 
in der Europäischen Union 
und in ihren M itgliedstaaten 
als vorbildlich beurteilt. Je
denfalls konnten wir die A l
tersarm ut stärker zurück
drängen als unsere N achbar
staaten. Besonders bew ährt 
hat sich die AHV -  sie wird 
von weiten Kreisen als die 
wichtigste innenpolitische 
Leistung dieses Jahrhunderts 
angesehen. Sie beruhte bis
her auf Verständnislösun
gen. Leider ist es den eid
genössischen Räten nicht ge
lungen, bei der 10. A H V -R e
vision eine solche zu finden.

Welche Revisionen h a 
ben Sie w äh re n d  Ihrer 
Am tstätigkeit begleitet?

W ar die K o nsensfin 
dung d am als e in fa
cher?
Ich habe in m einer Amtszeit 
die grossen Revisionen reali
sieren können. Vor allem die 
8. Revision, die m ehr als eine 
Verdoppelung der Renten 
gebracht hat. Glücklicher
weise ist es immer gelungen, 
weite Kreise zu einer Ver
ständigungslösung zu brin
gen, so dass auch nie ein R e
ferendum  ergriffen werden 
musste.

W enn Sie die 10. Revi
sion au s Ihrer Pe rsp e k
tive a ls  Rentner be
trachten, w elche Errun
genschaften w ürden Sie  
d a  hervorheben?  
H ervorzuheben ist die E r
höhung der Kleinrenten um 
bis zu hundert Franken im 
M onat, dann die Ausdeh
nung der Hilflosenentschä- 
digung auf R entner in finan
zieller Hilflosigkeit, die 
Gleichstellung von Mann 
und Frau durch das soge

nannte Splittingsystem, die 
Berücksichtigung der unent
geltlichen A rbeit der Frau 
durch Erziehungs- und Be
treuungsgutschriften.

W ie beurteilen Sie die  
Erhöhung des Frauen- 
rentenalters a u f 6 4  Ja h 
re, die ja eigentlich nur 
w e g e n  der m ittelfristi
ge n  F inanzierung der 
A H V  beschlossen w u r
de?
Diesen Entscheid halte ich 
für unglücklich, weil er ein
seitig zu Lasten der Frauen 
geht, die in m ancher Hinsicht 
immer noch benachteiligt 
sind. Ich befürw orte für die
11. AHV-Revision eine fle
xible A ltersgrenze für Mann 
und Frau. Die Flexibilisie
rung wird m ehr als ein 
Schlagwort, sie wird das 
H auptthem a sein.

Die A H V -In itiative des 
S K V  und d er V S A  w ill 
die Flexib ilis ierun g tat
sächlich zum  Them a

m achen. W ie haben Sie  
sich persönlich in den  
Ruhestand zu rü c k g e z o 
gen?
Nach 14jähriger Tätigkeit als 
Bundesrat bin ich mit 60 Jah
ren zurückgetreten, habe 
dann an den U niversitäten 
Basel und Bern bis zu m ei
nem 70. A ltersjahr als D o
zent für A rbeits- und Sozial
versicherungsrecht gewirkt. 
Ich bin glücklicherweise heu
te noch in der Lage zu arbei
ten. A ber man muss n a tü r
lich schon unterscheiden, ob 
man als H ochschuldozent 
oder als Schw erarbeiter tätig 
ist. Wer körperlich arbeitet, 
der sollte schon möglichst 
früh aufhören können. Für 
geistig Tätige kann das indi
viduell anders aussehen.

Die Initiative sieht vor, 
dass der G e se tzg e b e r  
das Alter des b e d in 
gun gslo sen  Rentenbe
zu gs festlegt. V erm ut
lich w ä re  dies heute a u s  
finanzie llen G ründ en  
über 65 Ja h re . Hätte es
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Was wir fordern, ist bezahlbar
Eine Initiative lässt sich in der Schweiz nicht besser 
bekämpfen als mit der Behauptung, deren Ziel sei nicht fi
nanzierbar. Dies gilt vor allem für die Sozialversicherun
gen und insbesondere die AHV. Schliesslich wollen sich 
Rentenbezüger wie potenzielle Rentenbezüger nicht um 
die Früchte ihrer Beiträge bringen lassen. Das ¡stauch rich
tig so.
Als Angestelltenverbände legen SKV und VSA besonde
ren Wert darauf, dass das Drei-Säulen-Konzept, für das 
sie seit ¡eher aktiv eingestanden sind, auf einer sicheren 
Grundlage steht.
Auf der anderen Seite kann nicht behauptet werden, die 
Flexibilisierung der AHV und die Gleichstellung von Frau
en und Männern bezüglich Rentenalter sei zum Nulltarif 
erhältlich.
Deshalb sieht die Initiative vor, dass der Gesetzgeber fest
legt, ab welchem Altersjahr der bedingungslose Renten- 
bezua möglich ist (vgl. Initiativtext). Das ist ein einfach zu 
handhabendes Instrument, mit dem sich die Finanzier
barkeit des Ziels unserer Initiative jederzeit sicherstellen 
lässt.
Die Kosten hängen aber auch davon ab, wie viele Frau
en -  und vor allem Männer -  tatsächlich nach vollende
tem 62. Altersjahr die AHV-Rente beziehen und damit die 
Erwerbstätigkeit aufgeben. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die meisten Pensionskassen für Männer den Alters
rücktritt mit 65 Jahren vorsehen und bei entsprechend 
früherer Pensionierung ein substantieller Abzug in Kauf 
genommen werden muss. Das heisst, dass bei günstiger 
Wirtschaftslage und guten gesundheitlichen Vorausset
zungen viele Männer durchaus länger zu arbeiten bereit 
sein werden. Das verbilligt die SKV/VSA-Initiative natür: 
lieh.
Unter der Annahme, dass der bedingungslose Rentenbe
zug auf das 67. Altersjahr festgelegt wird, gehen wir da
von aus, dass 30 Prozent der Männer und 70 Prozent der 
Frauen vom Altersrücktritt mit 62 Jahren Gebrauch ma
chen werden. Die Kosten würden sich dabei auf rund 830 
Mia. Franken pro Jahr belaufen. Das entspricht etwa ei
nem halben Lohn- oder Mehrwertsteuerprozent. Zum Ver
gleich: Die Zinseinnahmen der AHV betrugen 1993 über 
eine Milliarde Franken.
Bei schlechter Wirtschaftslage wird der Anteil derer, die 
sich mit 62 Jahren aus dem Erwerbsleben zurückziehen, 
höher sein. Entsprechend wird sich die Kostenwirksamkeit 
unserer Initiative erhöhen. Diesen konjunkturabhängigen 
Kostenverlauf kennen wir aber auch bei anderen Sozial
versicherungen wie der IV oder der Arbeitslosenversiche
rung. , 
Also, lassen wir uns nicht ins Bockshorn jagen, wenn be
hauptet wird, unsere Initiative sei nicht durchführbar oder 
führe zum Bankrott der AHV!

■ . '•¡fäll
Peider Signorell 

Generalsekretär SKV

Sie persönlich gestört, 
w enn Sie vo r Ihrer A u f
g a b e  a ls  Hochschuldo- 
zent ke ine  A H V  beko m 
men hätten?
Ich bin für den Vorschlag der 
Initiative: Man erhält die 
Rente erst, wenn man sich 
aus der Erwerbstätigkeit 
zurückgezogen hat. Diese In
itiative bringt eine Lösung, 
die eine Einführung der fle
xiblen A ltersgrenze gestat
tet.

W as w ürd e  im gesetzli
chen Bereich passieren, 
w enn die 10. AH V -Revi- 
sion vom  Stim m volk a b 
gelehnt w ürd e?
Die Folgen kann heute nie
mand mit Sicherheit Voraus
sagen. U nm ittelbar fallen die 
erwünschten Verbesserun
gen der 10. AHV-Revision 
weg. Man könnte dann nur 
hoffen, dass die eidgenössi
schen R äte wenigstens einen 
grösseren Teil schnell wieder 
aufnehm en und in Kraft set
zen. D afür haben wir aber 
keine Gewähr.

Die 10. A H V -Revision  
dauerte 15 Ja h re . W ie  
lange  brauchten die 
V erbesserungen w ä h 
rend Ihrer A m tstätig
keit?
In m einer Zeit wurde die 
A HV durchschnittlich jedes 
dritte Jahr revidiert. Die 
neue Verfassungsgrundlage 
des Artikels 34 quater und 
die grosse 8. AHV-Revision 
haben wir gleichzeitig in ei
nem halben Jahr durchgezo
gen.

W arum  ist es heute 
schw ieriger?
Es fehlt heute leider der en t
schlossene politische Wille 
und auch die Verständi
gungsbereitschaft, schnell 
die möglichen finanziell trag
baren Verbesserungen zu be- 
schliessen.

W elche zeitliche Pro
gnose  geben  Sie der
11. Revision?
Die 11. Revision kann kaum 
mehr in diesem Jahrhundert 
verwirklicht werden. A ber

ich hoffe natürlich schon, 
dass es wesentlich schneller 
geht als bei der 10. Revision 
und es wieder zu einer Ver
ständigungslösung kommt. 
Verbände wie der SKV ha
ben darauf sicher einen Ein
fluss.

W ie zentral ist für Sie 
die Fra ge  des M ischin
d e xe s?

Ich würde die Abschaffung 
des Mischindexes als schwe
ren Fehler betrachten. D er 
Mischindex ist eine vorsich
tige zurückhaltende ver
nünftige Lösung für die A n
passung der A ltersrenten an 
die Entwicklung der Teue
rung und der Löhne. Ohne 
diesen Mischindex würde die 
A H V  auf längere Sicht an 
Gewicht verlieren, und das 
wäre falsch!

W a s halten Sie inh a lt
lich von un serer A H V -In - 
itiative?
Die Initiative des SKV und 
der VSA zielt ohne Zweifel 
in die richtige Richtung. Sie 
ist überdies klar und einfach 
form uliert. Ich befürw orte 
die Flexibilisierung der A l
tersrente.

Mit der F in a n zie rb a rk e it  
w ird  den Leuten ge rn e  
a n g st gem acht. W ie be
urteilen Sie  persönlich  
die F in a n zie rb a rk e it der 
In itiative in B ezu g  au f  
die d e m o gra fisch e  Ent
w ick lu n g ?
Bis zum Jahr 2000 ist die Fi
nanzierung der A H V  gut ge
sichert. Z udem  ist von der 
M ehrw ertsteuer ein Prozent 
für die A H V  reserviert. Die 
Zahl der R entnerinnen  und 
R entner wird bis zum Jahr 
2030 jährlich zunehm en. 
Voraussetzung dafür, dass 
eine wachsende Zahl von 
R entnern  gleiche oder bes
sere R enten beziehen kann, 
ist ein erhebliches W irt
schaftswachstum.
U nsere W irtschaftspolitik 
muss also auf ein möglichst 
regelmässiges W achstum des 
B ruttosozialproduktes -  das 
heisst zwei bis drei P rozent -  
ausgerichtet w erden. Die 
G rundlagen dazu beurteile 
ich durchaus positiv. D enn 
wir verfügen über tüch ti
ge A rbeitnehm er, initiative 
U nternehm er und kreative 
W issenschafter.
Allerdings haben wir keinen 
Einfluss auf die Entwicklung 
der W eltwirtschaft. 
Entscheidend für die Z u
kunft der A H V  ist die Auf
rechterhaltung der Solida
rität zwischen jung und alt. 
Wenn der G enerationenver
trag wie in den letzten Jahren 
wirksam bleibt und eher 
noch verbessert wird, kön
nen wir der Entw icklung der 
A H V  mit Zuversicht entge
gensehen.

Interview: 
SKV-Generalsekretär Peider 

Signorell
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Auch Kleinverdiener profitieren
Die SKV/VSA-Initiative aus der Sicht des Pensionskassenexperten

Die A H V -R en te  ist n u r  d e r  e ine  T e i l  d e r  A l te r s le i s tu n g e n ,  d ie  bei 
d e r  P e n s io n ie ru n g  fäl lig  w e r d e n .  D e r  a n d e r e  T e i l  k o m m t  a u s  d e r  
Pens ionskasse .  W e r  sich f r ü h ze i t ig  a u s  d e m  E r w e r b s l e b e n  z u r ü c k 
z iehen  will, w i rd  a lso R e n t e n k ü r z u n g e n  d e r  P e n s io n s k a s s e  in  die  
R ec h n u n g  e inbez ie hen  m üsse n .  W e r d e n  sich d e s h a lb  die  B ez ü g e r  
von  besche idenen  E i n k o m m e n  e ine  F r ü h p e n s i o n i e r u n g  t r o t z  I n i t i a 
tive  g a r  n ich t  le is ten k ö n n e n ?  Die  A n t w o r t  ist k l a r :  doch!

Die SKV -Initiative postuliert, dass ab 
der Aufgabe der Erw erbstätigkeit frü
hestens ab A lter 62 für alle (M änner 
und Frauen) die vollen A H V -Renten 
ausbezahlt w erden. M it der Initiative 
w erden folgende Ziele aus der Sicht 
der AHV verw irklicht:
(a) Frauen, die mit 62 in Pension ge
hen, erhalten wie b isher ab dem 
Rücktritt die volle A HV -Rente.
(b) die G leichberechtigung zw ischen 
M ann und Frau w ird erfüllt.
(c) allen A rbcitnehm erinnen und A r
beitnehm ern w ird die Freiheit gege
ben, ihr R ücktrittsalter ab 62 selber zu 
bestim m en. W er sich im B eru f w ohl
fühlt und länger arbeiten möchte, 
kann dies ebenso tun, w ie all jene , die 
sich früher zurückziehen m öchten.
(d) es w erden nur m ehr Renten an 
Personen ausbezahlt, w elche die 
Rente benötigen. W er über das A lter 
62 hinaus arbeitet, das norm ale A r
beitseinkom m en bezieht und deshalb 
keine A ltersrente benötigt, erhält die 
Rente erst ab dem  Zeitpunkt, in w el
chem  er/sie aus dem  Erw erbsleben 
ausscheidet.
(e) die A rbeitslosigkeit w ird w irksam  
bekäm pft, da im Schnitt die Pensio
nierungen etwas früher erfolgen 
w erden.

Ist d ie  fre ie  W ahl des 
R iic k tr it tsa lte rs  m öglich?
Eine freie Wahl des R ücktrittsalters 
ab 62 erfordert, dass auch die Pen
sionskassen die frühzeitige Pensionie
rung vor dem  N orm pensionierungs
alter zu gekürzten Leistungen vorse
hen und der A rbeitgeber die freie 
W ahl der Pensionierung zulässt. 
Beide Entwicklungen sind heute im 
G ange. Seit Jahren w ird die flexible 
W ahl des Pensionierungsalters im m er 
populärer. Entsprechend viele A rbeit
geber und Pensionskassen sind des
halb au f  die W ünsche ihrer M itarbei
te r eingegangen und haben diese 
M öglichkeiten geschaffen. Auch bei 
den Revisionen der Pensionskassen 
a u f  den 1. Januar 1995 w erden die 
Flexibilitäten bezüglich W ahl des 
Pensionierungsalters generell verbes
sert.

Ist d ie  In itia tive  «sozial»?
D ie A H V -Rente ist nur der eine Teil 
der A ltersleistungen, die bei der Pen
sionierung fällig w erden. Der andere 
Teil kommt aus der Pensionskasse. 
D ie m eisten Pensionskassen sehen 
heute als ordentliches Pensionie- 
rungsalter62  Jahre für Frauen und 65 
Jahre für M änner vor. W ünscht ein 
M ann, vor 65 pensioniert zu w erden, 
so w ird seine Rente aus der Pcnsions-

kasse gekürzt. Die K ürzungsfaktoren  
betragen zw ischen 3 und 7,5 %  der 
Rente pro Jahr der vorzeitigen  P ensio
nierung liir d ie ganze D auer der A l
tersrente (ab  frühzeitiger Pension ie
rung bis zum  T ode des V ersicherten).

Eine ganze A nzahl von P ensions
kassen, insbesondere je n e  der ö ffen t
lichen V erw altung, führen a u f  den 
1 .1 . 1995 gem einsam e Pcnsionie- 
rungsaltcr von 63 oder 64 Jahren  für 
M änner und Frauen ein. D iese K assen 
sehen K ürzungen für M änner und 
Frauen bei frühzeitiger Pensionierung 
bzw. E rhöhungen der Renten bei Pen
sionierungen nach dem  N orm rück
trittsalter vor.

Die Frage, ob die Initiative «so
zial» ist, ist g leichbedeu tend  m it der 
Frage: «W ie hoch fällt die K ürzung 
für ein bescheidenes E inkom m en aus, 
und kann sich ein V ersicherter trotz 
der R entenkürzung aus der Pensions
kasse eine vorzeitige Pensionierung 
leisten?» U m  diese Frage zu bean t
w orten, soll im  folgenden anhand von 
Zahlen aufgezeig t w erden, w ie hoch 
die Renten und d ie K ürzungen für 
M änner bei heutigen  K assen mit 
R ücktrittsaltem  62/65 ausfallen . Die 
Ü bertragung a u f  d ie  eigene K asse 
m uss allerd ings je d e r V ersicherte sel
ber aufgrund des R églem entés voll
ziehen, w eil d ie verschiedenen Pen
sionskassen alle m öglichen Form en 
von A ltersleistungen vorsehen und 
g anz verschiedene K ürzungsfaktoren  
bei vorzeitiger P ensionierung an- 
w enden.
Altersleistungen bei ordentlicher Pen
sionierung von Männern im R ück- 
trittsalter 65, unter Berücksichtigung 
der aktuellen Altersrente der A H V  
fü r Alleinstehende:

P K  /:  M in im ale A ltersleistungen 
nach den Pensionskassengesetzen  
(BV G), ohne L im itierung a u f  das 
B V G -Salär
P K  2: G ute Pensionskasse 
T abelle I gibt darüber A ufschluss.

D ie gesam te A ltersrente erg ib t sich 
als Sum m e der A H V -L cistung mit der

jew eiligen  Leistung der P ensions
kasse PK 1 oder PK 2.
Gesamtrente bei Teilpensionierung  
im A lte r 62, Kürzungs faktor pro Ja h r  
6 % :
W ird d ie A H V -Rente ab Pension ie
rung frühestens im A lter 62 voll aus- 
bezahlt und die Rente aus der P en
sionskasse um beisp ielsw eise 6 %  (je 
nach PK) pro Jahr frühzeitige P ensio
nierung gekürzt, so verm indern  sich 
die G esam trenten für PK l und PK 2 
wie T abelle 2 darstellt.

Schlussfolgerungen aus den  Zahlen: 
Die K ürzungen fallen für V ersicherte 
m it bescheidenen Einkom m en und 
mit m inim alen P ensionskassenlei- 
stungen am  kleinsten aus, da diese 
V ersicherten d ie H auptleistungen im 
A lter aus der ungekürzten A H V - 
Rente beziehen. Für hohe E inkom 
m en mit guten Pensionskassen fallen 
die K ürzungen recht bedeu tend  aus, 
da h ier die Pensionskassc den H aupt
teil der A ltersrente ausm acht. Die In
itiative des SKV ist sozial, w eil bei 
ungekürzten A H V -Renten d ie K ür
zungen bei der P ensionskassenrente 
bei den kleinen E inkom m en w eit w e
niger ins G ew icht fallen als bei den 
hohen Einkom m en. O b es aber reicht 
für eine vorzeitige P ensionierung, 
hängt entscheidend vom  N iveau der 
Pensionskasse und vom  Ersparten ab. 
Denn bei einem  bescheidenen E in
kom m en verbunden m it e iner m ini
m alen Pensionskasse genügt schon

dem  A lter 50, w enn die K inder ausge
flogen sind und beide E ltem teile er
w erbstätig  sind und das höchste E in
kom m en ihres A rbeitslebens bezie
hen , lässt sich das G eld für eine v o r
ze itige Pensionierung ansparen. E r
ö ffnet die Pensionskasse diese M ög
lichkeit zw eckgebunden, so können 
d ie dafür geleisteten Sparbeiträge 
vom  steuerbaren E inkom m en abgezo
gen  w erden. Eröffnen d ie  Pensions
kassen lür die V ersicherten die M ög
lichkeit zur V orfinanzierung der 
Frühpensionierung (zu alleinigen L a
sten der V ersicherten), so w ird zu 
sam m en mit der A H V -Initiative die 
vorzeitige Pensionierung für uns alle 
zu r realen M öglichkeit:
-  für die kleinen E inkom m en, w eil die 
K ürzungen bescheiden sind und sich 
deshalb  -  nach dem A uszug der K in
d er und der V erbesserung des E in
kom m ens -  ohne zu grosse E inschrän
kungen der E inkauf zur V erm eidung 
d er K ürzungen ansparen lässt
-  für die hohen E inkom m en, w eil d ie
sen das Sparen leichter fallt und eine 
k leine K ürzung bei de r späteren 
Rente auch leichter zu verkraften ist.

D ie A H V -In itiative  des SKV 
au s d e r  S ich t des 
P e n s io n sk a sse n e x p e rte n
Die vom  SKV  lancierte Initiative 
b ring t die M öglichkeit, dass w ir die 
freie W ahl des Pensionierungsalters 
ab 62 allen A rbeitnehm erinnen und

T a b e lle  1

Jahreseinkommen ’■..■'■Sr.., 
bei der .
Pensionierung v AHV-Leistung

. vt  ■ .• - ■

Altersrente aus der 
Pensionskasse ~ 

PK 1 PK2

45 000  
70 000

- ' I S 024
■ V22 560

• •;"*? 8 100 w > ‘ v :  13 5 0°
îw w u  • . ••• • 17 100 r ' l  i ‘ 28 500

100 000 , ••• ; 22 5 6 0 -  , . - .2 7  900  . 4 6  500 ■
150 000 .. . 22 560 45 900 76 500

die volle Rente kaum , w eshalb  jede  
noch so  bescheidene K ürzung kaum  
verkraflbar wird.

F rü h p c iis io n ie ru n g  
v o rfin an z ie re ii!
Entscheidend verbessern lässt sich die 
F rühpensionicrung, w enn die Renten
kürzungen a u f  freiw illiger Basis in 
der Pensionskasse vorfinanziert w er
den können. Dies ist für die m eisten 
H aushalte m öglich, denn ungefähr ab

T ab e lle  2

Jahres- • Gesamtrente
einkommen inkl. AHV bei
bei der 
Pensio
nierung

. . .  In % der
, a  G esam trente ?

45 000  
70 0 0 0  

100 000 
150 000

-■ '.» .y

24 666  
36 582 . 
45 438  
60 198

29 094 . • 94,4% . 92,3%
45 930 . , 92.2% . 90,0%
60 690 , 90,0% 87,9%
85 290 87,9% 86,1%

A rbeitnehm ern  eröffnen können. 
D iese W ahl hat einen hohea  S tellen 
w ert, stellt doch der Ü bergang von 
d e r A rbeitsw elt in den 3. Lebensab
schn itt eine der w ichtigsten V erände
rungen im Leben dar. Kann jede(r) 
ihn innerhalb eines A ltersbereiches 
von beispielsw eise 62 bis 67 frei w äh
len, so wird der U ebergang enorm  e r
leichtert. Dam it die Initiative voll 
zum  Tragen kom m en kann, gilt es für 
die Pensionskassen und die A rbeitge
ber, auch die entsprechenden A npas
sungen zu leisten. Die Pensionskas
sen , indem  sie gute Lösungen für eine 
flexible W ahl des Pensionicrungsal- 
ters und zur V orfinanzierung der vor
ze itigen  Pensionierung schaffen, für 
d ie  A rbeitgeber, indem  sie das U m 
feld am  A rbeitsplatz so gestalten, dass 
eine flexible Pensionierung m öglich 
w ird. Es lohnt sich also, die KV-Ini- 
tia tive als ersten Schritt für eine so
ziale  Lösung der flexiblen Pensionie
rung zu unterstützen.

W illy K ellenbcrger
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«Warum ich für die Initiative bin»
Gefragt:

Realismus
Unter Dach Ich trete seit Jahr und Tag für eine 

F lexibilisierung des A H V -R entenal- 
ters ein. D ieses Z iel verfolgt die In
itiative. Sie will nicht nur die E rhö
hung des Rcntenalters lü r Frauen ver
hindern, sondern g le ichzeitig  den 
M ännern die M öglichkeit geben, im 
A lter von 62 Jahren in den  Ruhestand 
zu treten.

Die Initiative ist ein Schritt in R ich
tung G leichberechtigung von Frau 
und M ann. M ir gefallt besonders, 
dass die A HV nur bezogen w erden 
kann, w enn ab dem  62. A ltersjahr 
keine E rw erbstätigkeit ausgeübt oder 
nur ein geringes E inkom m en bezogen 
wird. Damit hat jede  Bürgerin und j e 
der Bürger w ahlw eise die M öglich
keit, die A HV zu beziehen, oder aber 
w eiterhin einem  Erw erb nachzuge
hen. Ich begrüsse vor allem  auch die 
M öglichkeit, ein k leines Einkom m en 
trotz Bezug der A H V  zu erzielen. 
D ies erlaubt den sozial Schw ächeren, 
in den Ruhestand zu gehen, ihre 
Rente aber gleichw ohl aufzubessern.

Das Finanzierungsproblem  ist nach 
diesem  V orschlag lösbar. Seine R eali
sierung wird auch der A rbeitsm arktsi- 
tuation gerecht.

Initiative liegt 
gerade richtig!

F ortschritte n icht. Die Initiative ist 
unkom pliziert, hat eine klare S toss- 
rich tung und ist dem Volk leicht zu 
erklären. Ihre E rfolgschance ist gross. 
W enn das V olk will, lässt sich so  die 
Erhöhung des Frauenrentenalters 
rückgängig m achen, bevor sie  im 
Jahre 2001 zum  Tragen kommt.

Die A H V -Initiative liegt in je d e r 
B eziehung richtig . D eshalb un te r
stü tze ich sie aus voller Ü berzeugung.

Ei des Kolumbus

Die vom  Parlam ent verabschiedete 
10. A H V -Revision erregt durch ihre 
Z w iespältigkeit-«Splitting» einer
seits, Erhöhung des F rauenrentenal
ters andererseits, d ie G em üter.

Das «Splitting» ist seh r positiv  zu 
w erten. Es verbessert d ie  Renten der 
M enschen mit kleinen E inkom m en -  
darunter die ren tenbildende A nrech
nung der vornehm lich von Frauen e r
brachten Erziehungs- und B etreu
ungsarbeit. W er das S plitting w ill, 
stim m t der 10. A H V -R evision  zu.

D ie E rhöhung des F rauenrentenal
ters andererseits ist ungerecht für die 
Frauen, unverschäm t gegenüber den 
A rbeitslosen und liegt w egen der 
S tarrheit des Rentenalters beider G e
schlechter gesellschaftspolitisch  
falsch. W er eine flexible Lösung will, 
m üsste die 10. A H V - R evision ab 
lehnen.

A us diesem  D ilem m a führt die 
A H V -Initiative vom  SK V  und V SA . 
Sie w eist einen gangbaren  W eg zu 
einer flexiblen Renterialterlösung für 
M änner und Frauen. Er führt über d ie 
A nnahm e der 10. A H V -R evision  und 
gefährdet somit deren grosse soziale

Fast beliebig v iele G ründe sind es, die 
m ich an unserer Initiative begeistern. 
D rei w ill ich h ier kurz skizzieren.
1. H eraufsetzung des Frauenrentenal
ters: In einer Z eit, in der jed er P erso
n a lch ef d ie  T endenz hat, nu r noch 
olym piare ife M annschaften zusam 
m enzustellen, und Frauen dabei erst 
noch Schönheitsköniginnen sein so ll
ten, w ollen ew iggestrige H asenfüsse 
a ller C ouleur in unserem  Parlam ent, 
d ie  unter galoppierender Sparhysterie 
leiden, ta tsächlich Frauen dazu zw in
gen, bis zum  64. A ltcrsjahr zu arbei
ten.

W er, frage ich m ich, beschäftig t 
denn in unserer W irtschaft Frauen 
über 60 Jahre? W er, frage ich m ich, 
zahlt dann die zusätzliche anfallenden 
A rbeitslosengelder? W er die S ozia l
hilfe, die dam it au f  uns zukom m t? 
E hrlich, ich halte dieses V orgehen für 
eine scham lose V erulkung der Frauen 
und des gesam ten V olkes.

2. D ie 10. A H V -Revision: Seit 
m ehr als zw anzig  Jahren bin ich G e
w erkschaftsm itg lied . Ich frage m ich, 
w as in m eine K olleginnen und K olle
gen gefahren ist. W ollen Sie etw a die 
V erbesserungen, die in der Revision 
enthalten  sind (z. B. z ivilstandsunab
hängige Rente), verhindern? W ohl 
kaum . O der haben sie einfach nur 
A ngst?

3. P ensionsalter 62 -  A uch für 
M änner: W ir alle  haben doch einiges 
vor im Leben. Ich habe noch m it 47 
Jahren  v iele B ücher die ich lesen will, 
und B ilder, d ie ich m alen will, und 
Länder, d ie  ich besuchen w ill, und 
und und. Und w er unkt da, «es sei 
nicht zu zahlen?» Die G leichen näm 
lich, die sow ieso  alles verhindern 
w ollen. Es gibt ja  genügend Beispiele 
a u f  d ieser W elt, die zeigen, dass das 
m öglich  ist. Etwa das M odell H ol
land, w o d ie M enschen selber bestim 
m en können, w ann sic innerhalb eines 
Rahm ens aufhören w ollen. Das w ill 
ich auch.

bringen

S chönheitsfehler 
korrigieren

G re t  H a l le r  
Nat iona lra ts-  

präs ident in  
Bern

Die 10. A H V -Revision bringt mit 
dem  Splitting sow ie mit E rz iehungs
und Betreuungsgutschriften g rund le
gende N eueningen, w elche von den 
Frauen seit 15 Jahren erarbeitet und 
verlangt w urden. D iese Fortschritte 
m üssen unbedingt verteidigt w erden.

D er Schönheitsfehler der 10. A H V - 
Revision ist d ie E rhöhung des Frauen- 
rentenalters. D ie SK V /V SA -Initiative 
verlangt eine R egelung des Rentenal- 
ters, die in einer V olksabstim m ung 
echte Chancen hat. D iese Initiative 
bringt die nötige K orrektur zur 
10. A H V -Revision.

Für m ich gibt es nur einen W eg: 
Zustim m ung zu r 10. A H V -R evision 
und U nterstützung der Initiative zum  
Rentenalter, um den Schönheitsfehler 
d ieser Revision zu korrigieren.

Lieber den Spatz

M ax Dünki  
N a t iona lra t  
O b e r r ie d e n

Die 10. A H V -R evision bringt grosse 
soziale F ortschritte (S plitting-M odell, 
Erziehungs- und Betreuungsgut- 
schriften usw .). D ie Z eche bezahlen 
aber ausschliesslich d ie  F rauen, w eil 
ih r R entenalter gleichzeitig  a u f  64 
Jahre erhöht w ird. D ies bedeutet 
einen Sozialabbau, der nicht hinge
nom m en w erden darf. W egen den er
freulichen N euerungen unterstütze 
ich aber das Referendum  nicht. Ich 
habe lieber den Spatz in der Hand als 
die Taube au f  dem  Dach.

A rth u r Z ü g er  
N ation a lrat  
W an gen  SZ

Die echten V erbesserungen der 
10. A H V -Revision m it dem  AHV - 
A lte r 64 für Frauen zu versalzen, war 
und ist nicht gerade die Art des feinen 
M annes. Die getrennte A bstim m ungs
m öglichkeit zu verw eigern, ist als k la
res parlam entarisches Foul zu w erten.

M it einem  R eferendum  aber die 
B etreuungsgutschriften und das für 
Frauen enorm  w ichtige R enten-Split- 
ting zu gefährden, ist auch nicht ge
rade der W eisheit letzter Schluss. 
Denn es ist viel leichter, m it e iner In
itiative das falsche Frauen-Rentenal- 
te r zu korrigieren, als gegen m assiven 
W iderstand der eventuellen Referen
dum s-V erlierer d ie  «verpassten» ech- 
“n V erbesserungen der 10. A H V -R e

vision  zu reaktivieren. Und wie heisst 
je tzt noch das schöne Sprüchlein, 
vom  Spatz in der Hand?

D arum  ist die SK V /V SA -Initia tive 
d e r genau richtige W eg.
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Die A H V -Initiative von SKV  und 
V SA ist eine w ichtige und no tw en
dige Ergänzung zur 10. A H V -R evi
sion, w eil sie den Fehler der Renten- 
altererhöhung in der A H V -R evision 
korrigiert. A uch die nachträglich kon
zipierten R entenalterinitia tiven des 
G ew erkschaftsbundes und der G rü
nen Partei zielen  in diese Richtung. 
W ir m üssen 1995 in einer V olksab
stim m ung zuerst die 10. A H V -R evi
sion unter D ach bringen und diese un
terstützen. D enn sie enthält v iele so
ziale Fortschritte, die es für sehr lange 
Zeit nicht geben w ird, w enn diese R e
vision abgelehnt w ird. Ich denke z. B. 
an das S plitting m it der Erziehungs
gutschrift für Frauen; dieses ist ein 
w ichtiger Schritt zur w irtschaftlichen 
A nerkennung der H aus- und Erzie
hungsarbeit. A lle A rbcitnehm er(in- 
nen) und alle Rentner(inncn) haben 
ein Interesse, dass die 10. A H V - R e
vision 1997 in K raft gesetzt w ird. Der 
schlechte Teil darin -  die E rhöhung 
des Rentenalters -  w ird erst in den 
Jahren 2001 bis 2009 vollzogen, und 
d iese ist m it der A H V -Initiative von 
SKV und V SA  und mit den ändern 
R entenalterinitia tiven zu verhindern. 
Für die V erhinderung der Rentenalt- 
ererhöhung b leibt uns noch genügend 
Zeit, aber für das S plitting nicht.
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